
 

 

 
 
 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Krems in Kärnten vom 23.11.2018, Zl. 

8501/433/2018, mit der Wasseranschlussbeiträge, Ergänzungsbeiträge und 
Nachtragsbeiträge für die Gemeindewasserversorgungsanlage Innerkrems 

ausgeschrieben werden (Wasseranschlussbeitragsverordnung - Innerkrems)  
 

Gemäß § 13 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, 
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 25/2017, und gemäß §§ 10 ff. des 

Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes – K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, zuletzt 
in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 85/2013, wird verordnet: 
 

§ 1 
Ausschreibung und Geltungsbereich 

 

(1) Zur Deckung der Kosten der Errichtung der Gemeindewasserversorgungsanlage 

Innerkrems der Gemeinde Krems in Kärnten wird von der Gemeinde Krems in Kärnten 
ein Wasseranschlussbeitrag (Ergänzungsbeitrag und Nachtragsbeitrag) ausgeschrieben.  
 

(2) Der Versorgungsbereich für die Gemeindewasserversorgungsanlage Innerkrems ist 
mit gesonderter Verordnung festgelegt (Bereich: GWVA - Innerkrems Zl.: 725-0/24/79).  
 

§ 2 
Abgabenschuldner 

 

(1) Zur Entrichtung des Wasseranschlussbeitrages sind die Eigentümer der an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage anzuschließenden Grundstücke oder Bauwerke 
verpflichtet.  
 

(2) Der Grundeigentümer haftet – sofern er nicht selbst Abgabenschuldner ist – für den 
Wasseranschlussbeitrag mit dem Abgabenschuldner zur ungeteilten Hand.  
 

§ 3 

Beitragssatz 
 

Der Beitragssatz beträgt je Bewertungseinheit inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 

von derzeit 10 % 1.453,00 Euro.  
 

§ 4 

Inkrafttreten 
 

(1) Die Verordnung tritt am 1. Dezember 2018 in Kraft.  
 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Gemeinde Krems in Kärnten vom 12. Juni 1987, Zl. 810-2/826/87, mit der 
Wasseranschlussbeiträge, Ergänzungsbeiträge und Nachtragsbeiträge für die 

Gemeindewasserversorgungsanlage Innerkrems ausgeschrieben werden, außer Kraft.  
 

Der Bürgermeister: 
 

Johann Winkler 
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